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Erste Änderung der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung des 
Bachelorstudiengangs Regenerative Energiesysteme und Energiemanagement – Elektro- und 

Informationstechnik an der Fakultät Technik und Informatik 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  

(Hamburg University of Applied Sciences) 
 

vom 2. Juli 2020 
 
Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 2. Juli 2020 nach 
§ 108 Absatz 1 Satz 3 Hamburgisches Hochschulgesetz – HmbHG - vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 
171), zuletzt geändert zuletzt geändert am 26. Juni 2020 (HmbGVBl. S. 380, 382), die vom 
Fakultätsrat der Fakultät Technik und Informatik am 11. Juni 2020 nach § 91 Absatz 2 Nummer 1 
HmbHG, auf Vorschlag des Departmentsrats Informations- und Elektrotechnik vom 7. Mai 2020 
gemäß §§ 16 Absatz 4 Nummer. 2, 14 Absatz 3 Nummer 2 Grundordnung Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften Hamburg beschlossene „Erste Änderung der 
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung des Bachelorstudiengangs Regenerative 
Energiesysteme und Energiemanagement – Elektro- und Informationstechnik an der Fakultät 
Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg 
University of Applied Sciences)“ in der nachstehenden Fassung genehmigt. 
 
§ 1 Änderungen 
Die „Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung des Bachelorstudiengangs 
Regenerative Energiesysteme und Energiemanagement – Elektro- und Informationstechnik 
an der Fakultät Technik und Informatik der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
(Hamburg University of Applied Sciences)“ vom 30. Januar 2020 wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 wird wie folgt geändert: 
§ 4 erhält folgende neue Fassung: 
„§ 4 Praxisanteil (§ 6 APSO-INGI) 
(1) In das Bachelorstudium ist eine ingenieurgemäße berufspraktische Tätigkeit (Praxissemester) 
von 20 Wochen eingeordnet; es wird als Praxissemester in das dritte Studienjahr integriert und 
umfasst das fünfte Studiensemester. Zum Praxissemester kann auf Antrag erst dann zugelassen 
werden, wenn das erste Studienjahr erfolgreich absolviert wurde. Über die Zulassung zum 
Praxissemester entscheidet der/die Beauftragte für Praxisangelegenheiten.  

(2) Die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters müssen die Studierenden gegenüber der oder 
dem Beauftragten für Praxisangelegenheiten nachweisen. Zu Beginn des auf das Praxissemester 
folgenden Semesters muss die oder der Studierende im Rahmen einer Veranstaltung, die von der 
oder dem das Praxissemester betreuenden Professorin oder Professor organisiert wird, ein 
Referat über das Praxissemester halten. Näheres regeln die Ausbildungsrichtlinien für das 
Praxissemester des Departments Informations- und Elektrotechnik. Die oder der Beauftragte für 
Praxisangelegenheiten bescheinigt die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters für den 
Prüfungsausschuss. Für die erfolgreiche Ableistung des Praxissemesters werden 20 
Leistungspunkte vergeben.  



10 
 
 

(3) Die oder der Studierende muss über das Praxissemester eine Studienleistung in Form eines 
Referats entsprechend § 14 Absatz 3 Nummer 10 (APSO-INGI) erbringen, das von der betreuenden 
Professorin oder dem betreuenden Professor bewertet wird. Die Bewertung erfolgt entsprechend 
§ 21 Absatz 11 (APSO-INGI). Für das erfolgreich erbrachte Referat werden 5 Leistungspunkte 
vergeben.“ 

§ 2 Inkrafttreten, Übergangsregelungen 
Diese Änderung der Prüfungs- und Studienordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Hochschulanzeiger der HAW Hamburg in Kraft.  
 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Hamburg, den 2. Juli 2020 

  


